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Ist der schweizerische Strafvollzug reformbediirftig?

Gedanken iiber eine schweizerische Studienreise nach Schweden

Von Nold Halder, vormals Direktor der Strafanstalt St. Gallen

II. Teil.

Ausbriiche aus schwedischen Strafanstalten?
Jawohl. Dariiber ist die Rede in den schwedischen
Zeitungen. Die «Dagens Nyheter» vom 13. August
berichtet wdrtlich von einer eigentlichen A wus -
bruchsepidemie, die in den Gefingnissen
des Landes ausgebrochen sei. Im Monat August
sind allein 4 Ausbriiche aus der geschlossenen
Anstalt Langholmen bei Stockholm wvorgekommen,
die 6 Insassen veriibt haben. (Im Jahre 1946 bra-
chen 22 Gefangene aus geschlossenen Strafanstal-
ten aus; ferner 20 Jugendliche aus geschlossenen
Jugendgefingnissen.) Hiezu bemerkte Direktor
Etzler zu einem Vertreter der genannten Zeitung:
«Alles sieht auf dem Papier gut aus, aber die
Wirklichkeit ist nicht ganz so schon. Die Beamten
in den verschiedenen Anstalten sind iiberanstrengt
durch den tiglichen Kampf gegen Entweichungen
und andern Un fug, die durch das freie System
ermoglicht werden. Die Zellentiiren werden mnicht
vor 20 Uhr geschlossen, und nach der Arbeit kon-
nen die Gefangenen frei miteinander verkehren.
Es ist somit nicht mehr moglich, ihr Vorhaben zu
beobachten und eine effektive Kontrolle auszu-
iiben. Die Zellen werden zwar tiglich durchsucht
(also auch!), aber die Erfahrungen bei den letzten
Ausbriichen zeigen, dass es beim heutigen System
einfach keine Kunst mehr ist, sich eine Feile zu
verschaffen, um sich durch die Gitter herauszu-
sigen. Eine Hauptursache, dass solche Streiche
leichter gelingen als friiher, ist darin zu sehen,
dass heuzutage die Gefangenen Urlaub bekommen
koénnen, wodurch sie Verbindungen mit der Aus-
senwelt bekommen». Direktor Etzler schliesst seine
Ausfithrungen mit dem bezeichnenden Satz: «Eine
rasche Verdinderung der Anstaltsreformen ist drin-
gend». Er gibt somit der gleichen Meinung Aus-
druck wie jener hohere Gefingnisbeamte wvon
Langholmen, der mir ein paar Wochen worher
sagte: «Das neue Gefingnissystem muss modifi-
ziert werden. In 10 Jahren wird sicher ein Aus-
gleich zwischen dem neuen freien und dem ehe-
maligen alten System erfolgen». Womit die Schwe-
den etwa das erreichen, was wir heute schon im
schweizerischen Strafvollzug praktizieren: eine ge-
sunde Synthese zwischen beiden sich nicht be-
kimpfenden, sondern sich erginzenden Auffassun-
gen.

Das sind die Tatsachen! Leider sind die schwe-
dischen Kriminellen nicht so einsichtig. Sie lassen
sich. midmlich von der «geschlossenen Institution»
nicht abhalten, gleich massenweise aus den offe-
nen Anstalten zu entweichen. «Aftonbladed» vom
21. Juli meldete in grosser Aufmachung, dass am
20. Juli 9, am 17. Juli 3 und einige Wochen vorher
6 Jugendliche aus der offenen Anstalt Skenis, dem
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besteingerichteten Jugendgefingnis Schwedens,
entwichen sind. Als die schweizerische Studien-
kommission am 24. Juli diese Anstalt besuchte, wo
statt 83 mur moch 74 Insassen vorhanden waren,
zeigte sich Direktor Thurén moch ganz konster-
niert iiber dieses «unbegreifliche» Ereignis. Auch
wir waren versucht, uns zu fragen, wieso diese
Jiinglinge von 18—22 Jahren es sich einfallen
liessen, aus diesem Gefingnissanatorium wegzu-
laufen, wo ihnen «Zeitungen, Andenken, Radio,
Schreibmaschinen und selbstverstdndlich
ein oder mehrere bequeme Stiithle und andere An-
nehmlichkeiten zur Verfiigung stehen». «Die Ur-
sachen dieser Massenfluchten aus dem Skends-
Gefingnis zeigen grosse Probleme auf» schrieb
«Aftonbladed» in einer Schlagzeile, und der sym-
pathische Leiter dieser Amnstalt erkldirte dem Zei-
tungsreporter: «Eins ist aber ganz sicher, dass nicht
alles so ist wie es sein sollte. Es miissen gewisse
Massnahmen ergriffen werden». Worin diese beste-
hen, wird nicht genannt, sie sind aber leicht zu er-
raten, denn Dir. Thurén sagte mir persénlich: «Es
fehlen wuns eigentliche Disziplinarmittel. Ausser
dem Entzug gewisser Vergiinstigungen und Vor-
rechte kennen wir als schdrfste Massnahme nur
die Riickversetzung in eine geschlossene Anstalt.
Da dies aber die schwerste Sanktion ist, wird sie
nur in den schwierigsten Fillen angewendet. Das
bedingt, dass die Zéglinge diese Situation aus-
nitzen. Es ist unglaublich, was sich das Personal
an Ungezogenheiten und Frechheiten von Seite der
Insassen gefallen lassen muss». Ist dies nicht ein
Ruf nach dem «disziplinarischen Strafvollzug» und
nach der «Progressivitits? Und weiter sagte Dir.
Thurén: «Das englische Borstal-System, das ich
eben wdhrend einer 6wdichigen Reise durch Eng-
land zu studieren Gelegenheit hatte, bietet in
disziplinarisch-erzieherischer Hinsicht grosse Vor-
teile vor unseren Methoden. Ich persénlich wiirde
dem englischen System den Vorzug geben»s. Dieses
System beruht auf dem Gedanken der Mitverant-
wortung und Selbstverwaltung und auf «klug aus-
gesonnenen Methoden» der Disziplinierung. In
Schweden wurde nichts davon wvernommen und
nichts gesehen: wir haben den Herren geraten,
einmal die schweizerischen Arbeitserziehungsan-
stalt Uitikon a. A. und Tessenberg zu besichtigen!
Vielleicht erkennen sie, dass Freiheiten und Be-
quemlichkeiten micht geniigen, um jugendliche
Kriminelle zu erziehen und an ihre «Verbrecher-
sanatorien» zu fesseln. Es gehért die intensive Be-
einflussung der psychologischen Veranlagungen
und charakteriologischen Eigenschaften dazu, die
niemals durch blosses Gewdhrenlassen, und sei es
auch in einer «Atmosphire der Freiheit und des
Vertrauens», erreicht wird.



Trennung nach Strafarten ist in unseren An-
stalten praktisch nur schwer durchfithrbar; besser
wdre doch die Trennung nach Charakteren. Aber
das gelingt selbst den Schweden nicht, trotz der
psychiatrischen Voruntersuchung in den Zentral-
gefdangnissen. Immer kommt der Verurteilte in
eine Anstalt, die einen besondern Strafcharakter
hat: Jugendgefingins, Strafarbeit (Zuchthaus), Ge-
fdngnis, Sicherheits- und Verwahrungsanstalt, An-
stalt fiir kriminelle Irre. Und hier entsteht eine
neue Vermischung, die Direktor Etzler wie folgt
charakterisiert («Dagens Nyheters): Die schlechten
Elemente kommen in Verbindung mit den besse-
ren, von denen sie micht mehr getremnt werden
konnen. Dagegen kann michts getan werden, trotz-
dem das Gesetz vorschreibt, dass die Gefangenen
einander micht im schlimmen Sinne beeinflussen
diirfen .... Immer findet sich unter den anstdin-
digen Insassen ein gewisser Prozentsatz von Aben-
teurern und frechen Querulanten, und diese prigen
heute in ungebiihrlich hohem Grade das Anstalts-
leben; ja, man kann sagen, dass die Querulanten
das Anstaltsleben dominieren. Die Folge ist, dass
das Personal keine Zeit mehr hat, die anstdndigen
Gefangenen iiber das Routinemdssige hinaus zu
betreuen. Dies ist nur in einem ruhigen wund
disziplinierten Anstaltsbetrieb mdglich.

Das ist die schwedische Wirklichkeit! Auch hier
ist «der kleine Verbrecher mneben dem grossen,
der Harmlose neben dem Gefihrlichen», nur eben
innerhalb der gleichen Strafkategorie, was in praxi
dasselbe ist wie wenn «Zuchthaus- und Gefdngnis-
gefangene mebeneinander vegetieren»; und selbst
das kommt in Schweden vor, denn die Ausnahmen
gestatten das Zusammenbringen von Strafarbeits-
(Zuchthaus) und Gefingnisgefangenen; in den
Zentralgefingnissen gibt es iiberhaupt keine Tren-
nung nach Kategorien (Dir. Etzler).

Der Beeinflussung der besseren Elemente durch
die schlechtern ist in Schweden durch den all-
gemeinen Wegfall des Redeverbotes Tiir und Tor
gedffnet, was freimiitig von den Praktikern zu-
gegeben wird. Die Weisheit von der falschen, un-
geziumten, giftigen und bosen Zunge gilt aber
seit dem biblischen Zeitalter bis in unsere Tage;
wenn der Gute verdorben wird, so wird er es
durch die Reden des Bdsen. Gerade die einsich-
tigen und anstindigen Gefangenen verlangen sehr
oft die Versetzung aus landwirtschaftlichen Ar-
beitsgruppen, wo auch bei wuns kein rigoroses
Schweigeverbot herrscht, in die Stille der Ar-
beitssdle oder gar in Einzelhaft, um Ruhe zu
haben vor dem Geschwdtz, der Intrige, der Ver-

leumdung und der Aufhetzerei, den Zoten wund-

Banalitdten der zungenfertigen und redeseligen Ne-
bengefangenen. Gewiss leiden manche unter dem
Schweigegebot, aber diesen Leuten kann gehol-
fen werden durch Aussprachen mit den Beamten
und Angestellten oder durch den Aufenthalt in
einem Gemeinschaftsraum mit ausgewdhl-
ten Gleichgesinnten, durch Diskussionsabende, die
sogar von Aussenstehenden geleitet werden, usw.
In manchen schweizerischen Strafanstalten sind
solche Moglichkeiten fiir ihre Insassen- geschaffen
worden, man muss es eben nur wissen!

Wichtige Mitteilungen

an unsere geschiitzten Abonnenten

Wir bitten freundlich, davon Kenntnis nehmen
zu wollen, dass zufolge eines Vorstandsbeschlusses
ab Neujahr 1949 das Fachblatt jeweils am 5. des
Monats erscheint.

Artikel und Einsendungen miissen daher spiite-
stens bis zum 20. des Vormonats im Besitze der
Redaktion sein. Derartige Zuschriften ersuchen
wir ausschliesslich an die Redaktion und nicht an
die Druckerei zu richten. Adresse: Frl. R. Wiedmer,
Terrassenweg 12, Bern.

Die Leser des Fachblattes haben sich iiberzeu-
gen konnen, in welch beachtlichem Mass das Fach-
blatt im zu Ende gehenden Jahr ausgebaut worden
ist. Der Vorstand mochte aber in dieser Hinsicht
nicht stille stehen, ermutigt durch die Anerken-
nung, die dem Blatt im In- und Ausland zuteil
wird. Um das vorgesehene Programm erfiillen
und eine vermehrte Bebilderung des Blattes durch-
fithren zu konnen, hat der Vorstand beschlossen,
den Abonnementspreis pro Jahr ab Januar 1949
auf Fr.10.— anzusetzen.

Wir bitten hoflich um gefl. Kenntnisnahme und
um Beriicksichtigung der oben angefiihrten Ter-
mine.

Verlag und Redaktion.

Nur ein einziges Positivum billigen diese Jour-
nalisten dem schweizerischen Strafvollzug zu,
nidmlich die «ausgezeichneten und guten Berufs-
lehren in unseren Werkstitten; sie sind das einzige
Kapital, das der Gefangene in die Freiheit mit-
bekommt». Gerade dieses Kapital geben die
Schweden thren Gefangenen neuerdings. nicht
mehr mit, und das ist mach unserer Auffassung
ein Unrecht, insbesondere gegeniiber den Jugend-
lichen. Im Jugendgefdngnis Skends bleibt ein ein-
gewiesener 18—22jihriger; trotz Verurteilung auf
unbestimmte Zeit, durchschnittlich nicht ldnger
als ein Jahr. In dieser Zeit wird er in irgendeiner
Branche fiir Serienarbeit angelehrt, und es bleibt
ithm iiberlassen, ob er spdter die Berufslehre fort-
setzen will. Deshalb ist auch keine eigentliche ge-
werbliche Schulung moglich, und die Strafanstalts-
lehrer beklagen sich bitter, dass die Bedeutung
der Schule zuriickgegangen und der Schulbetrieb
oberflichlich und lax geworden ist. Ist dies nun
wirklich ein Fortschritt gegeniiber der schweize-
rischen Auffassung vom Wert der Berufslehre und
Berufsbildung fir die Wiedereinordnung in die
menschliche Gemeinschaft? Dass die schwedischen
Insassen der einseitigen wund eintdnigen Serien-
arbeit kein grosses Interesse abzugewinnen ver-
mogen, ist verstindlich (liegt hierin eine Ursache
fiir die Massenfluchten aus -Skends?), und es ist
uns Schweizern aufgefallen, wie wenig intensiv
gearbeitet wird. Oft trafen wir in den Werkstdit-
ten aller Anstalten Leute, die beschdftigungslos
beieinander standen wund sich unterhielten. Der
Schwede, von Natur aus ein phlegmatischer Typ,
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kennt ohnehin nicht das uns gemdsse Arbeits-
tempo. Ein Oberwerkmeister der Zentralanstalt
Malmé bemerkte jedoch, dass der «Flohnerbetrieb»
eine Folge des meuen Systems sei und frither be-
stimmt mehr gearbeitet und weniger Zeit vertro-
delt wurde. Abgesehen wvon der O6konomischen
Seite fiir die Anstalt, sehe ich in dieser Praxis
eine moralische Gefahr fiir die Gefangenen. Die
Arbeit hat nicht nur eine materielle Seite, sondern
auch ein ethisches Moment. Es gibt keine Straf-
erziehung ohne Arbeitstherapie, aber die-
ser Begriff scheint in Schweden unbekannt zu sein.
Ja, die Arbeitstherapie fehlt sogar in der meuen
Anstalt fiir kriminelle Irre in Haga und soll, nach
Angabe des leitenden Arztes, erst nichstes Jahr
eingefithrt werden, trotzdem diese Anstalt schon
seit 7 Jahren besteht und eigentlich keine moderne
Behandlung von Geisteskranken und Abnormen
ohne Arbeitstherapie mehr denkbar ist.

Das Wesentliche im schwedischen System ist
die offene Anstalt, die Gefdngniskolonie. Aber
hinter jeder offenen Anstalt steht eine geschlos-
sene, sei es fiir die Voruntersuchung zur sorgfdl-
tigen Auswahl der fiir die Kolonien geeigneten
Gefangenen, sei es fiir die Riickversetzung der
Renitenten und Disziplinwidrigen oder fir die
dauernde Verwahrung der fiir offene An-
stalten gdnzlich ungeeigneten und als solche er-
kannten Gemeingefihrlichen. Es ist nichts damit,
dass die alten geschlossenen Zuchthduser «immer
iiberfliissiger» werden; fiir jede fallende geschlos-
sene Festung» wird eine neue geschlossene Anstalt
erbaut. Nur hat sie architektonisch ein anderes
Gesicht, ist kleiner, was unbedingt ein Vorzug ist,
ist harmonischer in die Landschaft gestellt, ist
luftiger und gerdumiger als der alte panoptische
Bau. Aber alles ist wieder da an Sicherheitsmit-
teln, wie Mauern, Gittern (wenn auch mit
Vorhdngen von innen drapiert), Schlésser und Be-
wachung wie je. Es sind wmehr oder weniger
freundliche Kasernen (Hall mehr, Haga weniger),
aber eben doch Kasernen, gemildert durch Ge-
schmack und wohltuende Proportionen und mei-
stens in einer herrlichen, baumreichen Umgebung.
Diese massiven und gesicherten Bauten sind un-
entbehrlich und nicht minder «festungsartig» als
die alten Bautypen. Das sollte man deutlich sagen
und nicht so tun, als ob die geschlossene Anstalt
bloss ein Glashaus wdre, das hochstens den vagen
Ausdruck «Institution» verdient. In einem illu-
strierten Artikel im «Volksrecht» vom 5. Septem-
ber 1947 fdllt auf, dass nur offene kleine Pavil-
lons und das leichte Eingangsgebiude wvon Hall
abgebildet sind, nicht aber die massiven geschlos-
senen Gebdude; wohl mit Absicht! Die iiberragende
Wichtigkeit der geschlossenen Anstalten ergibt
sich aus folgenden Belegschaftsziffern: Geschlos-
sene Anstalt Malmo 145 Insassen (dazugehodrende
offene Kolonien Tygelsyo 12, Skogsgard 12); Marie-
stad 60 (Kolonien Rdédjan 8, Lockerud 15, Lever-
stad 8); Hall 64 (Pavillon I, halboffen, 20, Pavil-
lon II, offen, 18, usw. Und hinter all diesen An-
stalten stehen moch die grisseren Zentralgefing-
nisse, wie Norrkoping (76 Insassen), Langholmen
(250), Hdarlanda (130) usw. Im ganzen ist das Ver-
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hiltnis: 21,5 % Insassen in offenen, 78,5°% in ge-
schlossenen Anstalten.

Mit dem mneuen Bauen ist Schweden vorbild-
lich, aber gibt es in der Schweiz nicht schon
lingst etwas dhnliches? Wer es nicht glaubt,
sehe sich einmal die waadtlindische Strafanstalt
Bochuz in der Orbe-Ebene an! Nur dass es dort
rings um die Anstalt keine Mauer gibt, sondern
ein durchsichtiges, fast unsichtbares Drahtgeflecht,
Vorbild fiir Schweden! Und wie steht es mit den
offenen Kolonien? Zugegeben, wir kennen diese
Pavillons mit halboffenem Charakter noch nicht,
aber sehr Aehnliches, wie den Tannenhof und den
Nusshof in Witzwil und schliesslich auch die Alp-
kolonien, wie Killeyalp (Witzwil) und Alpeel
(Saxerriet), wo vom Friihjahr bis zum Herbst ein
Dutzend Gefangene mit 1—2 Aufsehern in voller
Freiheit ihre Arbeit verrichten. Neben den massi-
ven meuen Pavillons gibt es in Schweden auch
noch kleinere Kolonien im typisch mordischen
Holzbaustil oder in ehemaligen Armenhdusern auf
dem Lande. Hier leben die Gefangenen meist unter
recht primitiven Verhiltnissen, iiber die die Be-
quemlichkeiten nicht hinwegtduschen konnen.
Ueberhaupt die Ordnung! Sie darf in den Werk-
stitten und Zellen nicht nach schweizerischen Be-
griffen gemessen werden. So wohnlich die Zellen-
zimmer eingerichtet sind, so heimelig sich Tisch-
decken, Vorhinge, Couchiiberwiirfe und Boden-
teppiche ausnehmen: mit den personlichen Dingen
darf der Insasse umgehen wie ihm beliebt. Auf
Ordnung, als Mittel der Erziehung, der Selbst-
disziplin und des inneren Reinemachens, wird
offenbar kein Gewicht gelegt. Damit ist michts
gegen die Sauberkeit in den schwedischen Ge-
fingnissen gesagt; was spiegeln konnte, hat ge-
spiegelt.

Es liegt mir ferne, von einem Fiasko des
schwedischen Strafvollzugsexperimentes zu spre-
chen oder die Leistung der Schweden schmilern
zu wollen. Wir verneigen uns vor dem Ideen-
reichtum und der Grossziigigkeit der massgeben-
den Personlichkeiten. Aber die Schwdchen des
freien Systems diirfen mnicht einfach ibersehen
werden. Mit Verschweigen tun wir weder uns
noch unsern schwedischen Fachkollegen und
Freunden moch den Gefangenen einen Gefallen.
Die Gefahren zu weit gehender Freiheiten sind
gross, und dass sie bestehen, glaube ich deutlich
gemacht zu haben. Diese Gefahren alarmieren be-
reits die schwedische Oeffentlichkeit, und es ist
bezeichnend, dass selbst sozialdemokratische Zei-
tungen in Schweden auf gewisse Tatsachen auf-

“merksam machen. Die «MT» (Morgon Tidningen

Social-Demokraten) war konsterniert iiber die
Vandalitdt, mit der einige jugendliche Fliichtlinge
aus der Musteranstalt Skends ein Weekendhaus in
Oxelosund verwiisteten und aus reiner Zersto-
rungslust ein wertvolles Motorboot demolierten.
Die «Dagens Nyheter» und das «Svenska Dag-
bladed» waren beunruhigt, dass es dem gemein-
gefihrlichen Danen Arne Troels Melchior und einem
finnisch-ddnisch-norwegischen Verbrechertrio ge-
lungen war, aus der «geschlossenen Festung» Lang-
holmen auszubrechen als Folgen des neuen Sy-



stems. Wer die heftigen Reaktionen der Oeffent-
lichkeit kennt, sobald die biirgerliche Sicherheit
durch behordliche Fehlmassnahmen gefihrdet
wird, weiss, dass solche Warnsignale nicht spurlos
verhallen und gewissen Gegenmassnahmen rufen.
Anderseits machen sich die Witzbldatter iiber das
neue Gefingnissystem lustig und beeinflussen auf
thre Weise die offentliche Meinung. Sogar eine SO
ernsthafte Zeitung wie das «Svenska Dagbladed»
verdffentlichte unter dem ironischen Titel «So
wird es gemacht» einige witzig illustrierte Glos-
sen iiber die neue Gefingnispflege in Langholmen.

Ein seltsames Zusammentreffen war es, als die
schweizerische Studienkommission kurz vor ihrer
Abreise von Mariestad einen kostiimierten Fast-
nachtsumzug sah, in welchem sich das Volk tiber
den Gegensatz der Gefdngnistransporte von einst
(1847: wergitterter Gefangniskarren) wund jetzt
(1947: Flugzeug) lustig machte; eine Anspielung
auf die Ueberfiihrung eines besonders gefdhrlichen
Individuums im Flugzeug wvon Vaestervik mnach
Visby. Dass die begleitenden hohen Gefingnis-
beamten vom Zentralamt an diesem Zufall keine
Freude hatten, versteht sich von selbst.

Hier ist nicht alles gesagt, was iiber den schwei-
zerischen wund schwedischen Strafvollzug zu sa-
gen wdire. Eine fachlich-praktische Wirdigung
des schwedischen Vorbilds mit Vorschligen und
Anregungen fiir die Verbesserung des schweizeri-
schen Strafvollzuges wird an anderer Stelle er-
scheinen. Lassen wir die Schweden ruhig ihr
mutiges Experiment weiterfithren und sehen wir
zu, was daraus in 3, 5 oder 10 Jahren wird. Gehen

wir unseren eigenen Weg inzwischen ebenso mu-
tig vorwirts und reformieren wir, wo es vor allem
not tut. Von der schwedischen Kriminalstatistik
diirfen wir uns nicht blenden lassen (Riickgang der
Kriminalitit), denn sie ist anders aufgebaut und
entspringt anderen Voraussetzungen und Verhdlt-
nissen; absolute Zahlen sind kompliziert zu er-
rechnen, und relative geben kein richtigey Bild.
Hiiten wir uns auch vor iibereilten, Tein mnach-
ifferischen Massnahmen. Wir konnen Neues nur
innerhalb unserer eigenen, engeren (kantonalen)
Verhdiltnissen realisieren; ohne das Wissen um un-
sere Grenzen und Moglichkeiten niitzen die besten
Vorschlige nichts! (Man beachte z. B. den Per-
sonalbestand an schwedischen Strafanstalten: auf
durchschnittlich 1,7—2,5 Gefangene 1 Angestellter!
In der Schweiz wird uns schon das Verhdltnis
57 zu 1 als Grand-Hotel-Betrieb angekreidet.
Trotzdem beklagen sich die schwedischen Direk-
toren iiber zu wenig Bewachungspersonal!)

Gewisse Mdngel am schweizerischen Strafvoll-
zug konnen mit Recht kritisiert werden; ihn aber
als Ganzes in verallgemeinernder Form herunter-
zumachen und seine Vorziige und sein wahres
Wesen einfach zu iibersehen, ist ein Unrecht an
den schweizerischen Strafanstaltsleitern und Be-
hérden und deren ehrlichen Bemiihungen um die
Besserung und Erziehung der Gefangenen. Ldnger
zu schweigen konnte ich vor dem eigenen Ge-
wissen micht mehr verantworten, und darum habe
ich diese Lanze fiir den schweizerischen Strafvoll-
zug eingelegt — es musste einmal zugestochen
werden!

Psychologisehe Wotwendiglkeit  una
Padagogische Tendenz

Die Psychologie ist eine Wissenschaft, die we-
nig mit einer Forderung an den Menschen zu tun
hat, sie befasst sich mehr mit dem Verstehen und
Behandeln des Menschen, wihrend wir in der
piddagogischen Praxis nicht darum herumkommen,
Forderungen zu stellen und auch dafiir besorgt
sein missen, dass diesen péadagogischen Forde-
rungen Nachachtung verschafft wird. Und damit
habe ich auch schon auf einen Konflikt hinge-
wiesen, der immer wieder entsteht, wenn psycho-
logische Notwendigkeit und pidagogische Forde-
rung aneinander geraten und sich nicht vereinigen
lassen. Dieser Konflikt tritt umso héaufiger und
umso schirfer auf, je mehr der Erzieher psycho-
logisch geschult ist und je weniger er padagogische
Praxis besitzt.

Ich mochte zuerst den Konflikt schildern, wie
ich ihn vom jungen, psychologisch geschulten Er-
zieher aus sehe, der beladen mit psychologischen
Vorsdtzen in die pddagogische Praxis tritt. Wir
erleben immer wieder, dass beim jungen, in die-
sem Sinne vorgebildeten Erzieher die Meinung
vorherrscht, dass mit psychologischen Kenntnis-
sen zugleich auch ein Rezept flr péadagogisch

richtiges Verhalten mitgegeben werde oder sogar,
dass es padagogisches Wissen und padagogische
Erfahrung iiberhaupt nicht mehr brauche, wenn
nur das Verstindnis fiir das Seelenleben des Kin-
des vorhanden sei. Sie fiihlen sich in dieser Ein-
stellung bald bestdrkt, wenn sie an Stelle der
vielleicht bis jetzt im Erziehungsheim geiibten
rein erzieherischen Beeinflussung des Zoglings
die psychologische Behandlung setzen und selbst-
verstindlich beim Kinde und Jugendlichen eine
ganz andere Bereitschaft finden als der fordernde
Erzieher. Das so wichtige Vertrauensverhéltnis
zum Kinde kommt beim Psychologen viel rascher
zustande, denn dieses hat in ihm nun einen Men-
schen gefunden, dem es alles sagen kann, der zu-
hort, der fiir alles Verstdndnis hat und der vom
Kinde aus gesehen sicher helfen wird. Und unter
diesem Helfen versteht das Kind das Unange-
nehme, die Konflikte, das Schwere, das Beingsti-
gende auf die Seite zu schaffen, das Leben ihm
leicht zu machen. Dieses Vertrauensverhiltnis
herzustellen gelingt auch dem jungen, unerfahre-
nen Psychologen relativ leicht, was ihn dann oft
dazu verfihrt, die Erziehung des schwererzieh-

477



	Ist der schweizerische Strafvollzug reformbedürftig? : Gedanken über eine schweizerische Studienreise nach Schweden [Fortsetzung]

